
 
 

 

Wegleitung 

Bei Änderungen der Tätigkeit(en) einer Liechtensteiner Verwaltungsgesellschaft im Wege 

des freien Dienstleistungsverkehrs in einem anderen EWR-Staat gemäss Art. 106 UCITSG 

Diese Wegleitung informiert über die Mitteilungspflichten und das Verfahren.  

Einzureichende Unterlagen 

 Schriftliche Anzeige an die FMA, bevor die Änderungen Inkrafttreten oder vorgenommen 

werden  

 Vollständig ausgefülltes Anzeigeformular, welches sämtliche Änderungen beinhaltet. Die der 

Änderungsanzeige beizulegenden weiteren Unterlagen ergeben sich aus dem Anzeigeformu-

lar.  

 Zusendung per Post und elektronisch an verwg@fma-li.li 

 

Verfahren 

Die FMA aktualisiert die in der Bescheinigung gemäss Art. 105 Abs. 2 Bst. b UCITSG enthalte-

nen Informationen und unterrichtet die Aufnahmemitgliedsstaatsbehörde über jede Änderung 

des Umfangs der Zulassung oder der Einzelheiten in Bezug auf Beschränkungen der Arten von 

OGAW, für die die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erhalten hat.  

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die FMA gerne zur Verfügung. 

Bereich Wertpapiere 

Abteilung Aufsicht 

Telefon: +423 236 73 73 

E-Mail: info@fma-li.li 

Stand: August 2011 
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